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(54) Montageeinrichtung für einen Tragteil und Absturzsicherung mit einer solchen
Montageeinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Montageeinrichtung
(6) für einen Tragteil, insbesondere für einen Steher (18)
oder einen Aufnahmering (21), zur Bildung einer Ab-
sturzsicherung, mit einem den Tragteil aufnehmenden
Einsatz (9) mit einer Aufnahmeöffnung (13) für den
Tragteil sowie eine Absturzsicherung, insbesondere im
Hallenbau, wobei unter Verwendung von nebeneinan-
der angeordneten Trapezblechen (3) eine Decke (4)
oder ein Dach gebildet wird. Zur Schaffung einer rasch
und einfach aufzubauenden Absturzsicherung, welche
einen optimalen Schutz bietet, ist vorgesehen, dass der

Einsatz (9) der Montageeinrichtung (6) im Wesentlichen
trapezförmigen Querschnitt und seitlich abstehende La-
schen (10) aufweist, und dass die Aufnahmeöffnung
(13) für den Tragteil zwischen den parallelen Seiten des
im Querschnitt trapezförmigen Einsatzes (9) angeord-
net ist. Der Einsatz (9) wird an entsprechenden Stellen
an den Trapezblechen (3) angeordnet und mit diesen
verbunden und entsprechende Steher (18) oder Auf-
nahmeringe (21) in den Montageeinrichtungen (6) an-
geordnet, zwischen welchen Seile oder dergl. gespannt
werden können.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Montageeinrichtung
für einen Tragteil, insbesondere für einen Steher oder
einen Aufnahmering, zur Bildung einer Absturzsiche-
rung, mit einem den Tragteil aufnehmenden Einsatz mit
einer Aufnahmeöffnung für den Tragteil sowie eine Si-
cherung zum Schutz von Personen vor Absturz, insbe-
sondere im Hallenbau, wobei unter Verwendung von ne-
beneinander angeordneten Trapezflächen eine Decke
oder ein Dach gebildet wird.
[0002] Bei Arbeiten ab einer gewissen Höhe ist es er-
forderlich bzw. zweckmäßig die mit den Arbeiten be-
schäftigten Personen vor Absturz zu schützen. Zu die-
sem Zweck werden derartig gefährdete Bereiche mit
entsprechenden Absturzsicherungen versehen, welche
beispielsweise durch zwischen Stehern gespannte Sei-
le oder angeordnete Platten realisiert sein können.
Ebenso können Öffnungen, in die Personen stürzen
könnten, mit entsprechenden Sicherheitsnetzen oder
dergl. abgedeckt werden. Weiters existieren Vorschrif-
ten, welche zulässige Absturzeinrichtungen definieren.
Insbesondere beim Industriehallenbau befinden sich
die Arbeiter oft in sehr großen Höhen, weshalb die Ab-
sturzsicherungen auch gesetzlich vorgeschrieben sind.
Derartige Industriehallen bestehen meist aus Betonfer-
tigteilen, zwischen denen sog. Trapezbleche zur Bil-
dung der Decke bzw. des Daches der Halle angeordnet
werden. Bei den Trapezblechen handelt es sich um Pro-
file mit im Wesentlichen trapezförmigem Querschnitt,
die üblicherweise aus Metallen wie Stahl, Edelstahl oder
Aluminium hergestellt sind. Während der Herstellung
der aus den Trapezblechen gebildeten Decke bzw. des
Daches der Halle müssen die Arbeiter auf diesen Tra-
pezblechen verschiedene Tätigkeiten, wie z.B. Befesti-
gung der Trapezbleche auf dem Stahlbeton oder Ab-
dichten der Trapezbleche, verrichten. Zur Sicherung der
Bauarbeiter werden an den äußeren Trapezblechen
Steher in gewissen Abständen zueinander montiert und
zwischen den Stehern Platten angeordnet oder Schnü-
re oder Netze gespannt. Dadurch werden die Personen
vor Absturz gesichert. Die Befestigung der Steher er-
folgt dabei in der Regel auf den unter den Trapezble-
chen liegenden Betonträgern, indem die Trapezbleche
an den vorgesehenen Stellen aufgeschnitten werden
und die Steher am Betonteil befestigt werden. Durch die
Trennung der Trapezbleche ist der Montageaufwand er-
höht und es leidet auch die Stabilität der Gesamtanord-
nung. Zudem ist die Montage einer derartigen Absturz-
sicherung besonders aufwendig und zeitintensiv. Aus
diesem Grund wird teilweise auch auf solche Sicher-
heitsvorkehrungen verzichtet, wodurch die Arbeiter ei-
ner erhöhten Gefahr ausgesetzt werden.
[0003] Die FR 2 300 867 A1 zeigt eine Montageein-
richtung für einen Tragteil der gegenständlichen Art, wo-
bei der Einsatz mit einer Aufnahmeöffnung für den Trag-
teil eine teilweise kugelförmige Oberfläche aufweist und
in eine komplementär gestaltete Aufnahme eingesetzt

wird. Die komplementär gestaltete Aufnahme wird mit
Beton umgossen, weshalb eine rasche Montage nicht
möglich ist. Anwendungen beim Industriehallenbau, wo
üblicherweise Trapezbleche zum Decken der Hallen
verwendet werden, sind mit dieser Ausführungsform
nicht möglich.
[0004] Die GB 1 496 761 zeigt eine Montageeinrich-
tung für einen Tragteil bei dem der Einsatz im Wesent-
lichen zylinderförmig ausgebildet ist und ebenfalls mit
Beton des mit der Absturzsicherung versehenen Ge-
bäudes umgossen wird. Demgemäß ist auch hier die
Montage relativ zeitaufwendig und auch nur wie im Fall
des oben genannten Dokumentes für permanenten Ein-
satz gedacht.
[0005] Auch die Verankerungen für einen Steher ei-
nes Geländers gemäß der US 1 925 573 A oder der FR
2 555 223 A1 werden durch in Beton eingegossene Auf-
nahmen gebildet, in welche ein Einsatz für den Tragteil
oder der Tragteil selbst angeordnet wird.
[0006] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht daher in der Schaffung einer oben erwähnten
Montageeinrichtung für einen Tragteil zur Bildung einer
Absturzsicherung, welche eine besonders einfache und
rasche Montage zulässt. Darüber hinaus soll die Mon-
tageeinrichtung möglichst stabil sein, damit ein zuver-
lässiger Schutz von Personen vor Absturz geboten wer-
den kann. Weiters soll die Montageeinrichtung mög-
lichst kostengünstig ausgeführt sein, so dass eine breite
Anwendung garantiert ist.
[0007] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht in der Schaffung einer Sicherung zum
Schutz von Personen vor Absturz, insbesondere im Hal-
lenbau, welche rasch montierbar ist und den mit dem
Aufbau, beispielsweise der Halle oder mit der Durchfüh-
rung von Reparaturarbeiten, beschäftigten Personen ei-
nen optimalen Schutz vor Absturz bietet. Die Kosten für
eine derartige Absturzsicherung sollen möglichst gering
sein, damit eine breite Anwendung garantiert werden
kann.
[0008] Gelöst wird die erste erfindungsgemäße Auf-
gabe dadurch, dass der Einsatz im Wesentlichen tra-
pezförmigen Querschnitt und seitlich abstehende La-
schen aufweist, und dass die Aufnahmeöffnung für den
Tragteil zwischen den parallelen Seiten des im Quer-
schnitt trapezförmigen Einsatzes angeordnet ist. Der er-
findungsgemäße Einsatz kann leicht an üblicherweise
im Industriehallenbau verwendeten Trapezblechen an-
geordnet und mit diesen verbunden werden und somit
rasch eine Absturzsicherung hergestellt werden. Wei-
ters weist ein Einsatz mit im Wesentlichen trapezförmi-
gem Querschnitt hohe Stabilität auf, weshalb die über
den Tragteil eingeleiteten Kräfte zu keiner Zerstörung
des Einsatzes und in der Folge zu einer Reduktion der
Sicherheit führen. Eine derartige Montageeinrichtung
bietet den Tragteilen, beispielsweise dem Steher oder
einem Anschlagpunkt, ausreichenden Halt, so dass ein
optimaler Absturzschutz geboten werden kann. Dar-
über hinaus ist eine derartige Montageeinrichtung rasch
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und einfach direkt auf den üblicherweise im Industrie-
hallenbau verwendeten Trapezblechen befestigbar.
Durch den trapezförmigen Querschnitt des Einsatzes
der Montageeinrichtung lässt sich diese optimal an den
Querschnitt der Trapezbleche anpassen.
[0009] Wenn gemäß einem weiteren Merkmal der Er-
findung an die Laschen des Einsatzes abgewinkelte
Ränder anschließen, kann ein noch besserer Halt der
Montageeinrichtung an den Trapezblechen erzielt wer-
den. Die abgewinkelten Ränder des Einsatzes ragen
dann teilweise in die benachbarten Sicken des selben
Trapezbleches oder in die Sicken der benachbarten
Trapezbleche hinein.
[0010] Wenn der Einsatz aus einem gebogenen
Blechteil und einem damit verbundenen im Wesentli-
chen ebenen Deckteil gebildet ist, kann eine einfache
und kostengünstige Herstellung erzielt werden. Dabei
wird der gebogene Blechteil mit dem Deckteil vorzugs-
weise verschweißt.
[0011] Zwischen dem Blechteil und dem Deckteil ist
vorzugsweise ein die Aufnahmeöffnung für den Tragteil
bildendes Rohr angeordnet. Dieses Rohr wird mit dem
gebogenen Blechteil sowie dem im Wesentlichen ebe-
nen Deckteil, vorzugsweise durch Verschweißen, ver-
bunden.
[0012] Um einen Ausgleich bei schrägen Decken
bzw. Dächern von Hallen oder dergl. zu ermöglichen,
kann das Rohr in einem Winkel zur Flächennormalen
des Deckteils angeordnet sein. Der Winkel zwischen
dem Rohr und der Flächennormalen des Deckteils ent-
spricht dabei im Wesentlichen dem Winkel der Schräge
der Decke bzw. des Daches. Dadurch wird erzielt, dass
der im Rohr angeordnete Tragteil, beispielsweise der
Steher, im Wesentlichen senkrecht angeordnet ist.
[0013] Gemäß einem weiteren Merkmal ist ein Ele-
ment zur Verbindung des Einsatzes mit dem Tragteil
vorgesehen. Dadurch kann der in der Aufnahmeöffnung
des Einsatzes angeordnete Tragteil vor Herausziehen
gesichert werden.
[0014] Das Verbindungselement kann durch eine am
innenliegenden Ende des Rohres mit diesem verbunde-
ne, vorzugsweise verschweißte, Schraubenmutter ge-
bildet sein, in welche eine mit dem Tragteil verbundene
Gewindestange oder dergl. eingeschraubt werden
kann.
[0015] Das die Aufnahmeöffnung bildende Rohr kann
rechteckigen, insbesondere quadratischen, aber auch
runden oder ovalen Querschnitt aufweisen. Je nach ver-
wendetem Rohr muss der darin anzuordnende Tragteil
entsprechend gestaltet sein oder mit einem entspre-
chend gestalteten Anschlussstück versehen sein.
Theoretisch sind auch andere Querschnittsformen für
das Rohr, beispielsweise dreieckige oder fünfeckige
Querschnittsformen, möglich.
[0016] Um eine rasche und einfache Verbindung des
Einsatzes mit einem Trapezblech zu ermöglichen, sind
am Einsatz Löcher zur Aufnahme von Verbindungsele-
menten, insbesondere von Verbindungsschrauben, an-

geordnet. Dabei sind die Löcher vorzugsweise am
Deckteil, an den allfälligen abgewinkelten Rändern und
an den die schrägen Seiten des trapezförmigen Einsat-
zes bildenden Wänden angeordnet.
[0017] Der Einsatz und bzw. oder das Rohr der Mon-
tageeinrichtung können aus vorzugsweise feuerver-
zinktem Stahlblech bestehen. Durch die Verwendung
von Stahlblech kann bei relativ geringer Blechstärke ei-
ne ausreichende Stabilität erzielt werden. Durch die ge-
ringere Blechstärke wird auch ein geringeres Gesamt-
gewicht der Montageeinrichtung erzielt.
[0018] Gelöst wird die zweite erfindungsgemäße Auf-
gabe durch eine Absturzsicherung der angegebenen
Art, bei der oben erwähnte Montageeinrichtungen an
ausgewählten Stellen an den Trapezblechen angeord-
net und mit diesen verbunden sind, und wobei in den
Montageeinrichtungen Tragteile angeordnet sind. Eine
derartige Absturzeinrichtung kann sehr rasch und in ein-
facher Weise auf den die Decke oder das Dach einer
Industriehalle oder dergl. bildenden Trapezblechen an-
geordnet und mit diesen direkt verbunden werden. Nach
Anordnung der Tragteile in den dafür vorgesehenen
Aufnahmeöffnungen der Montageeinrichtungen kann
eine effiziente Absturzsicherung gebildet werden.
[0019] Die Montageeinrichtungen werden mit den
Trapezblechen, vorzugsweise über Schrauben oder
dergl., verbunden.
[0020] Dabei werden die Schraubverbindungen vor-
zugsweise an den Laschen und allenfalls an den Rän-
dern und allenfalls an den die schrägen Seiten des Tra-
pezes bildenden Seiten des Einsatzes angeordnet.
[0021] Ebenso ist es möglich, dass die Montageein-
richtungen mit den Trapezblechen verschweißt werden.
[0022] Als Tragteil kann ein Steher vorgesehen sein,
mit zumindest einem am freien Ende des Stehers ange-
ordneten Element zur Aufnahme von Sicherheitsein-
richtungen wie z.B. Latten, Schnüren, Netzen oder der-
gl. Die Montageeinrichtungen werden in geeigneten Ab-
ständen an Trapezblechen an den Rändern der Decke
bzw. des Daches der Halle oder dergl. befestigt und die
Steher darin platziert. Zwischen den Aufnahmeelemen-
ten am freien Ende der Steher können Latten, Stangen,
Schnüre oder Netze gespannt werden, welche die Per-
sonen vor einem Absturz bewahren. Üblicherweise be-
finden sich mehrere Aufnahmeelemente, beispielswei-
se Ösen, an jedem Steher, so dass sowohl am oberen
freien Ende des Stehers aber auch im Fußbereich und
Mittenbereich Schnüre oder Latten angeordnet werden
können. Dadurch kann die Absturzsicherheit noch wei-
ter erhöht werden und können entsprechende Bauvor-
schriften erfüllt werden.
[0023] Zur Erfüllung der notwendigen Belastungswer-
te sind die Steher vorzugsweise aus Stahl hergestellt.
Je nach verwendetem Profil für den Steher kann auch
mit geringeren Materialstärken eine optimale Stabilität
erzielt werden. Natürlich können auch massive Steher
verwendet werden, wobei allerdings das dadurch er-
höhte Gewicht Nachteile mit sich bringt.
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[0024] Insbesondere nach der Fertigstellung eines
Bauwerks, insbesondere einer Industriehalle, kann der
Steher aus der Montageeinrichtung entfernt werden und
als Tragteil ein Aufnahmering oder dergl. verwendet
werden, welcher Aufnahmering mit einem Einsteckele-
ment für die Aufnahmeöffnung der Montageeinrichtung
verbunden ist. Auf diese Weise kann ein sog. Anschlag-
punkt gebildet werden, an den sich ein Arbeiter, welcher
Reparaturarbeiten verrichtet, einhaken kann, so dass er
vor Absturz gesichert werden kann.
[0025] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der Tragteil ein Element zur
Verbindung mit der Montageeinrichtung aufweist. Da-
durch kann verhindert werden, dass der Tragteil einfach
aus der Montageeinrichtung gezogen und entfernt und
somit die Sicherheit von Personen gefährdet wird.
[0026] Das Verbindungselement kann durch eine Ge-
windestange gebildet sein, welche in eine entsprechen-
de Öffnung an der Montageeinrichtung gesteckt wird
und mit einer entsprechenden Mutter fixiert wird.
[0027] Dabei ist es von Vorteil, wenn die Gewindest-
ange drehbar mit dem Tragteil verbunden ist, so dass
eine Fixierung des Tragteils an der Montageeinrichtung
durch Drehung der Gewindestange ohne Drehung des
Tragteils möglich wird. Dadurch können beispielsweise
Steher mit quadratischem Querschnitt in entsprechen-
de Aufnahmeöffnungen eingesetzt werden und die Ste-
her durch Drehung der Gewindestange in eine an der
Montageeinrichtung vorhandene Schraube fixiert wer-
den.
[0028] Optimale Sicherheit wird dann erreicht, wenn
die Montageeinrichtungen im Abstand von 2 m bis 3 m,
vorzugsweise 2,5 m, an den Trapezblechen angeordnet
sind.
[0029] Vorteile der vorliegenden Erfindung werden
anhand der beigefügten Zeichnungen, welche Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung zeigen, näher erläutert.
[0030] Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht
auf eine in Bau befindliche Industriehalle;
Fig. 2 eine Draufsicht auf die Decke einer Industrie-
halle mit daran angeordneter Absturzsicherung;
Fig. 3 ein Schnittbild durch eine Ausführungsform
einer Montageeinrichtung;
Fig. 4 eine Draufsicht auf die Montageeinrichtung
gemäß Fig. 3;
Fig. 5 ein Schnittbild durch eine Montageeinrich-
tung gemäß Fig. 3 mit darin angeordnetem Steher;
Fig. 6 ein Schnittbild einer Montageeinrichtung ge-
mäß Fig. 3 mit daran angeordnetem Aufnahmering;
und
Fig. 7 ein Schnittbild durch eine Montageeinrich-
tung mit einem in einem Winkel zur Flächennorma-
len des Deckteils angeordneten Rohr.

[0031] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivische
Ansicht einer im Bau befindlichen Industriehalle. Dabei

werden üblicherweise auf vertikalen Säulen 1, bei-
spielsweise aus Beton aber auch Holz, entsprechende
Querträger 2 angeordnet, die ebenfalls aus Fertigbeton
oder Holz bestehen können. Naturgemäß besteht eine
Industriehalle in der Praxis aus mehreren vertikalen
Säulen 1 und Querträgern 2. Zwischen zwei Querträ-
gern 2 werden sog. Trapezbleche 3 aufgelegt und an
den Querträgern 2 fixiert. Trapezbleche 3 weisen eine
oder mehrere Sicken mit trapezförmigem Querschnitt
auf. Je nach Anwendung sind die Materialstärke und die
Sickenbreite und Sickenhöhe der Trapezbleche ver-
schieden. Üblicherweise werden derartige Trapezble-
che aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium hergestellt.
Während des Aufbaus einer Industriehalle oder dergl.
befinden sich Bauarbeiter auf der durch die Trapezble-
che 3 gebildeten Decke 4 häufig in großer Höhe und
sind einer großen Absturzgefahr ausgesetzt. Es gilt da-
her die auf der Decke 4 befindlichen Personen ausrei-
chend vor einem Absturz zu sichern. Auch wenn die vor-
liegende Anmeldung hauptsächlich im Industriehallen-
bau Anwendung findet, ist es auch möglich, die Erfin-
dung auf anderen Gebieten des Hochbaus einzusetzen.
[0032] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine aus meh-
reren Trapezblechen 3 aufgebaute Decke 4 bzw. eines
Daches eines Gebäudes, beispielsweise einer Indu-
striehalle. In der Mitte der Decke 4 befindet sich eine
Öffnung 5. Die während des Baus der Industriehalle,
aber auch während Reparaturarbeiten, auf der Decke 4
befindlichen Personen müssen einerseits vor Absturz in
Richtung Öffnung 5 aber auch vor Absturz nach außen
geschützt werden. Zu diesem Zweck werden an den zu
Absturzbereichen angrenzenden Rändern der Decke 4
Montageeinrichtungen 6 an den Trapezblechen 3 ange-
ordnet und mit diesen verbunden. Die Montageeinrich-
tungen 6 dienen zur Aufnahme für Tragteile, beispiels-
weise Steher 7 oder Aufnahmeringe, zur Bildung einer
Absturzsicherung. Während des Baus einer Industrie-
halle werden in den Montageeinrichtungen 6 Steher 7
angeordnet, zwischen welchen Sicherheitseinrichtun-
gen 8, wie z.B. Latten, Schnüre oder Netze, gespannt
werden, welche die Personen vor einem Absturz si-
chern. Gemäß den existierenden Vorschriften müssen
dabei die Sicherheitseinrichtungen 8 in entsprechender
Höhe und entsprechender Anzahl an den Stehern 7 an-
geordnet werden und gewissen Belastungen standhal-
ten.
[0033] Fig. 3 zeigt ein Schnittbild einer Ausführungs-
variante einer Montageeinrichtung 6 bestehend aus ei-
nem Einsatz 9 mit im Wesentlichen trapezförmigem
Querschnitt und seitlich abstehenden Laschen 10. Der
Einsatz 9 kann aus einem gebogenen Blechteil 11 und
einem im Wesentlichen ebenen Deckteil 12 gebildet
sein, welche miteinander verbunden, beispielsweise
miteinander verschweißt, sind. Dies gewährleistet eine
einfache Herstellung und eine ausreichende Stabilität
der Montageeinrichtung 6 bei relativ geringem Gewicht.
Zwischen den parallelen Seiten des im Querschnitt tra-
pezförmigen Einsatzes 9 ist eine Aufnahmeöffnung 13
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für einen Tragteil, wie z.B. einen Steher 18 oder einen
Aufnahmering 21 (s. Fig. 5 und 6), angeordnet. An die
Laschen 10 des Einsatzes 9 können abgewinkelte Rän-
der 14 anschließen, welche in die benachbarten Sicken
des selben Trapezbleches 3 oder in die Sicken des be-
nachbarten Trapezbleches 3 eingreifen und somit einen
noch besseren Halt des Einsatzes 9 im Trapezblech 3
gewährleisten. Zwischen dem gebogenen Blechteil 11
und dem Deckteil 12 des Einsatzes 9 ist vorzugsweise
ein die Aufnahmeöffnung 13 bildendes Rohr 15 ange-
ordnet und sowohl mit dem Blechteil 11 als auch mit dem
Deckteil 12 verbunden, vorzugsweise verschweißt. Am
innenliegenden Ende des Rohres 15 kann eine mit dem
Rohr 15 verbundene Schraubenmutter 16 oder dergl.
angeordnet sein, welche zur Verbindung des Einsatzes
9 mit dem Tragteil dienen kann. Die dargestellte Mon-
tageeinrichtung 6 ist so gestaltet, dass sie in das Profil
eines Trapezbleches 3 passt und somit einfach in dieses
eingelegt werden kann. Die Verbindung der Montage-
einrichtung 6 mit dem Trapezblech 3 kann beispielswei-
se durch Verschweißung erfolgen, was jedoch einen ho-
hen Aufwand bedeutet. Rascher und einfacher kann die
Verbindung des Einsatzes 9 mit dem darunter liegenden
Trapezblech über eine ausreichende Anzahl von Ver-
bindungsschrauben oder dergl. geschehen, welche
durch entsprechende Löcher 17 am Einsatz 9 angeord-
net werden können. Die Löcher 17 sind dabei vorteilhaf-
terweise an den Laschen 10, allenfalls an den Rändern
14 und allenfalls an den die schrägen Seiten des Tra-
pezes bildenden Seiten des Einsatzes 9, angeordnet.
Dies ist aus der Draufsicht auf die Montageeinrichtung
6 gemäß Fig. 4 ersichtlich. Dadurch, dass der Deckteil
12 nur teilweise den darunter liegenden gebogenen
Blechteil 11 überdeckt, sind die Löcher 17 an den schrä-
gen Seiten des gebogenen Blechteils 11 zur Montage
leicht zugänglich.
[0034] Fig. 5 zeigt ein Schnittbild einer Montageein-
richtung 6 gemäß Fig. 3, wobei ein Tragteil in Form eines
Stehers 18 in der Aufnahmeöffnung 13 des Einsatzes 9
der Montageeinrichtung 6 angeordnet ist. Über die an
der Montageeinrichtung 6 angeschweißte Schrauben-
mutter 16 kann eine Befestigung des Stehers 18, bei-
spielsweise über eine darin angeordnete Gewindestan-
ge (nicht dargestellt), erfolgen. Der Steher 18 hat einen
dem Rohr 15 entsprechenden Querschnitt, der bei-
spielsweise rechteckig, insbesondere quadratisch, aber
auch rund oder oval sein kann. Am oberen freien Ende
des Stehers 18 ist ein Element zur Aufnahme von Si-
cherheitseinrichtungen in Form einer Öse 19 angeord-
net. Darüber hinaus können mehrere solche Ösen 19
entlang des Stehers 18 platziert sein. Durch die Ösen
19 können geeignete Sicherheitseinrichtungen, wie z.
B. Schnüre oder Netze, befestigt werden. Ebenso kön-
nen Aufnahmeelemente in Form eines Bügels 20 am
Steher 18 angeordnet sein, durch den beispielsweise
eine Latte geschoben werden kann, die die Person vor
Absturz sichert.
[0035] Fig. 6 zeigt eine andere Ausführungsform ei-

nes in der Montageeinrichtung 6 angeordneten Tragteils
in Form eines Aufnahmerings 21, an den sich ein Arbei-
ter über einen Karabiner oder dergl. einhaken kann. Ein
derartiger sog. Anschlagpunkt dient als Absturzsiche-
rung, insbesondere während Reparaturarbeiten nach
Fertigstellung einer Industriehalle oder dergl. Durch
Verwendung der erfindungsgemäßen Montageeinrich-
tung 6 kann der Steher 18 nach Fertigstellung der Indu-
striehalle leicht durch einen derartigen Aufnahmering 21
ersetzt werden. Der Aufnahmering 21 ist mit einem Ein-
steckelement 22 für die Aufnahmeöffnung 13 der Mon-
tageeinrichtung 5 verbunden, welches Einsteckelement
22 den selben Querschnitt aufweist wie das die Aufnah-
meöffnung 13 bildende Rohr 15. Im Einsteckelement 22
ist eine Gewindestange 23 drehbar angeordnet, durch
die eine Fixierung des Aufnahmerings 21 in der Monta-
geeinrichtung 6 erzielt werden kann. Andere Ausfüh-
rungsformen eines derartigen Aufnahmerings 21 und
der Verbindung des Aufnahmerings 21 oder Stehers 18
mit der Montageeinrichtung 6 sind ebenfalls möglich.
[0036] Schließlich zeigt Fig. 7 eine Variante einer
Montageeinrichtung 6, bei der das die Aufnahmeöff-
nung 13 bildende Rohr 15 in einem Winkel α zur Flä-
chennormalen des Deckteils 12 angeordnet ist. Da-
durch kann bei schrägen Decken 4 bzw. Dächern erzielt
werden, dass die in der Montageeinrichtung 6 angeord-
neten Tragteile, insbesondere Steher 18 im Wesentli-
chen senkrecht verlaufen.
[0037] Durch die erfindungsgemäße Montageeinrich-
tung 6 kann einerseits ein hoher Absturzschutz während
des Baus einer Industriehalle erzielt werden, aber auch
nachträglich eine rasche Montage von sog. Anschlag-
punkten für nachträgliche Reparaturarbeiten vorgese-
hen werden.

Patentansprüche

1. Montageeinrichtung (6) für einen Tragteil, insbe-
sondere für einen Steher (18) oder einen Aufnah-
mering (21), zur Bildung einer Absturzsicherung,
mit einem den Tragteil aufnehmenden Einsatz (9)
mit einer Aufnahmeöffnung (13) für den Tragteil,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz (9) im
Wesentlichen trapezförmigen Querschnitt und seit-
lich abstehende Laschen (10) aufweist, und dass
die Aufnahmeöffnung (13) für den Tragteil zwischen
den parallelen Seiten des im Querschnitt trapezför-
migen Einsatzes (9) angeordnet ist.

2. Montageeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an die Laschen (10) abgewin-
kelte Ränder (14) anschließen.

3. Montageeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einsatz (9) aus
einem gebogenen Blechteil (11) und einem damit
verbundenen im Wesentlichen ebenen Deckteil
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(12) gebildet ist.

4. Montageeinrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Blechteil (11)
und dem Deckteil (12) ein die Aufnahmeöffnung
(13) bildendes Rohr (15) angeordnet ist.

5. Montageeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rohr (15) in einem Winkel
(α) zur Flächennormalen des Deckteils (12) ange-
ordnet ist.

6. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Element
zur Verbindung des Einsatzes (9) mit dem Tragteil
vorgesehen ist.

7. Montageeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungselement
durch eine am innenliegenden Ende des Rohres
(15) mit diesem verbundene, vorzugsweise ver-
schweißte, Schraubenmutter (16) gebildet ist.

8. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 4
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr
(15) rechteckigen, insbesondere quadratischen,
Querschnitt aufweist.

9. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 4
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr
(15) runden Querschnitt aufweist.

10. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 4
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr
(15) ovalen Querschnitt aufweist.

11. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass am Ein-
satz (9) Löcher (17) zur Aufnahme von Verbin-
dungselementen, insbesondere Verbindungs-
schrauben, angeordnet sind.

12. Montageeinrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-
satz (9) und bzw. oder das Rohr (15) aus vorzugs-
weise feuerverzinktem Stahlblech besteht.

13. Sicherung zum Schutz von Personen vor Absturz,
insbesondere im Hallenbau, wobei unter Verwen-
dung von nebeneinander angeordneten Trapezble-
chen (3) eine Decke (4) oder ein Dach gebildet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass Montageeinrich-
tungen (6) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 an
ausgewählten Stellen an den Trapezblechen (3) an-
geordnet und mit diesen verbunden sind, und dass
Tragteile in den Montageeinrichtungen (6) angeord-
net sind.

14. Absturzsicherung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Montageeinrichtungen (6)
mit den Trapezblechen (3) über Schrauben oder
dergl. verbunden sind.

15. Absturzsicherung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schraubverbindungen an
den Laschen (10) und allenfalls an den Rändern
(14) und allenfalls an den die schrägen Seiten des
Trapezes bildenden Seiten des Einsatzes (9) ange-
ordnet sind.

16. Absturzsicherung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Montageeinrichtungen (6)
mit den Trapezblechen (3) verschweißt sind.

17. Absturzsicherung nach einem der Ansprüche 13 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass als Tragteil ein
Steher (18) vorgesehen ist, mit zumindest einem
am freien Ende des Stehers (18) angeordneten Ele-
ment (19, 20) zur Aufnahme von Sicherheitseinrich-
tungen wie z.B. Latten, Schnüren, Netzen oder der-
gl.

18. Absturzsicherung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steher (18) aus Stahl her-
gestellt ist.

19. Absturzsicherung nach einem der Ansprüche 13 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass als Tragteil ein
Aufnahmering (21) oder dergl. vorgesehen ist, wel-
cher Aufnahmering (21) mit einem Einsteckelement
(22) für die Aufnahmeöffnung (13) der Montageein-
richtung (6) verbunden ist.

20. Absturzsicherung nach einem der Ansprüche 17 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragteil
(18, 21) ein Element zur Verbindung mit der Mon-
tageeinrichtung (6) aufweist.

21. Absturzsicherung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungselement
durch eine Gewindestange (23) gebildet ist.

22. Absturzsicherung nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gewindestange (23) dreh-
bar mit dem Tragteil (18, 21) verbunden ist.

23. Absturzsicherung nach einem der Ansprüche 13 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Montage-
einrichtungen (6) im Abstand von 2 m bis 3 m, vor-
zugsweise 2,5 m, angeordnet sind.
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